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Sehr geehrte KER/StER/RER-Vorsitzende,
 
die beigefügte Anhörfassung zum Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Nds. Verordnung
zur Förderung der Schulgeldfreiheit ist dem Landeselternrat mit der Bitte um Stellungnahme
zugegangen.
 
Die Frist zur Abgabe der Stellungnahme gegenüber dem Kultusministerium ist auf den
01.09.2023 verlegt worden.
 
Das Plenum des Landeselternrates wird sich in seiner Sitzung am 01.09.2023 mit dieser
Anhörfassung befassen und einen Beschluss herbeiführen.
 
Der Vorstand des 16. LER würde es sehr begrüßen, wenn das Plenum Ihre Stellungnahmen in die
Entscheidungsfindung mit einbeziehen könnte. Um eine Übersendung Ihrer Stellungnahme wird
gebeten bis 23.08.2023, bitte richten Sie diese an landeselternrat@mk.niedersachsen.de.
 
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns im Voraus!
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Silvia Bartsch
 

 
 
 
 
 
Geschäftsstelle
Berliner Allee 19
30175 Hannover
 
Telefon: 0511 / 120 8810
Email: geschaeftsstelle@ler-nds.de
 
www.ler-nds.de

 
Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten beim Nds. Kultusministerium:
Ich weise Sie darauf hin, dass Ihnen gemäß Artikel 13 und Artikel 14 der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) verschiedene Rechte als betroffene Person zustehen. Eine ausführliche Information, welche Rechte
dies im Einzelnen sind und wie Ihre Daten verarbeitet
werden, können Sie unter dem Link „Datenschutz im Nds. Kultusministerium“ abrufen.
Diese E-Mail ist ausschließlich für die/den Adressaten/in bestimmt und kann vertrauliche Informationen
enthalten, die unter den Datenschutz fallen. Sollten Sie nicht zu den zum Empfang der Nachricht berechtigten
Adressaten gehören, dann ist jegliche Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weiterleitung untersagt. Falls
Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitte ich Sie um kurze Nachricht. Bitte löschen Sie die E-Mail
anschließend von Ihrem Computer-System.
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Verordnung zur Änderung der Niedersächsischen Verordnung zur Förderung der 
Schulgeldfreiheit in den Bildungsgängen Berufsfachschule – Sozialpädagogische 
Assistentin/Sozialpädagogischer Assistent –, Fachschule – Sozialpädagogik – und 


Berufsfachschule – Pflegeassistenz – an genehmigten Ersatzschulen 


 
Vom xx. Monat 2023 


 


Aufgrund des § 151 a Abs. 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes in der Fassung 


vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes  


vom 3. Mai 2023 (Nds. GVBl. S. 80), wird verordnet: 


 


Artikel 1 


Die Niedersächsische Verordnung zur Förderung der Schulgeldfreiheit in den 


Bildungsgängen Berufsfachschule – Sozialpädagogische Assistentin/Sozialpädagogischer 


Assistent –, Fachschule – Sozialpädagogik – und Berufsfachschule – Pflegeassistenz – an 


genehmigten Ersatzschulen vom 10. September 2022 (Nds. GVBl. S. 541) wird wie folgt 


geändert: 


 


1. In der Überschrift werden nach der Angabe „– Sozialpädagogik –“ das Wort „und“ durch 


ein Komma ersetzt und nach der Angabe „– Pflegeassistenz –“ ein Komma und die Worte 


„Fachschule – Heilerziehungspflege – und Fachschule – Heilpädagogik –“ eingefügt.  


 


2. § 1 wird wie folgt geändert: 


 


a) In der Überschrift und in Satz 1 wird jeweils das Wort „zusätzlichen“ gestrichen. In 


Satz 4 wird das Wort „zusätzliche“ gestrichen. 


 


b) In Satz 1 erhält die Nummer 2 folgende Fassung:  


 


„2. für die Bildungsgänge Fachschule – Heilerziehungspflege –, Fachschule – 


Heilpädagogik – und Berufsfachschule – Pflegeassistenz – 100 Euro.“ 


 


 


 


 


 


Artikel 2 


Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2023 in Kraft. 


 


 


 












 


